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Befreiung der „slawischen Brüder“ viele jüdische Leben geopfert wur¬
den. Im russischen Hauptquartier (Oberbefehlshaber war der Thron¬
folger und nachmalige Zar Alexander III.) schenkte man indessen
nicht diesen Opfern, sondern nur dem Umstand Beachtung, daß in
die Mißbräuche der russischen Intendantur die das Heer verproviantie¬
rende „jüdische“ Firma Gröger, Horwitz & Co. verwickelt war.

Als dann auf dem Berliner Kongreß im Jahre 1878 die Vertreter
der Westmächte (Beaconsfield, Bismarck u. a.) die Forderung er¬
hoben, daß in den Friedensvertrag ein Artikel aufgenommen werde,
der Rumänien, Serbien und Bulgarien verpflichten sollte, den dortigen
Juden Gleichberechtigung zuzugestehen, erldärte der russische Reichs¬
kanzler Gortschakow, daß „man die Juden von Berlin, Paris, Lon¬
don und Wien, denen die bürgerlichen und politischen Rechte nicht
gut hätten vorenthalten werden können, nicht mit den Juden Serbiens,
Rumäniens und einiger russischer Gouvernements verwechseln darf,
die für die einheimische Bevölkerung eine wahre Geißel sind“. Auf
die Bemerkung Bismarcks, daß „diese traurige Lage der Juden viel¬
leicht gerade auf die Beschränkung ihrer bürgerlichen und politi¬
schen Rechte zurückgehe“, erwiderte Gortschakow: „Die russische Re¬
gierung konnte nicht umhin, zur Wahrung der Interessen der Bevöl¬
kerung die Juden einiger Gouvernements unter ein Ausnahmeregime
zu stellen“. Der russische Reichskanzler hatte vor Europa schamhaft
verheimlicht, daß die Juden nicht in „einigen“, sondern in allen 2 5
Gouvernements des „Ansiedlungsrayons“ (mit Einschluß des König¬
reichs Polen) in ihren Rechten beschränkt waren und daß sie außer¬
halb dieses Rayons, abgesehen von einigen Kategorien, nicht einmal
Wohnsitz nehmen durften. Die Befreier der Slawen des Balkans wa¬
ren weit davon entfernt, an die Befreiung der Juden im eigenen Lande
zu denken.

Das Anschwellen des Judenhasses, und zwar nicht nur in den Re¬
gierungskreisen, sondern auch in einem gewissen Teil der russischen
Öffentlichkeit, wurde gegen Ende der siebziger Jahre immer deutli¬
cher. Die Lorbeeren Brafmanns weckten den Ehrgeiz verschiedener
dunkler Ehrenmänner, und so meldete sich im Jahre 1876 ein neuer
„Ankläger“ des Judentums, Hippolyt Ljutostanskij. Ursprünglich ka¬
tholischer Geistlicher im Gouvernement Kowno, wurde er „wegen un¬
erhörten Frevels und unzüchtigen Lebenswandels“ vom zuständigen
Konsistorium der Priesterwürde entkleidet, worauf er zur orthodoxen
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